
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1927/9/20 3Ob890/27,
6Ob127/65

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1927

Norm

AußStrG §14 B4

Rechtssatz

Gegen die Entscheidung der zweiten Instanz über die Kostenersatzp3icht des Entmündigten gegenüber dem von ihm

bestellten Rechtsvertreter ist der Revisionsrekurs ausgeschlossen.

Entscheidungstexte

3 Ob 890/27

Entscheidungstext OGH 20.09.1927 3 Ob 890/27

Veröff: SZ 9/214

6 Ob 127/65

Entscheidungstext OGH 12.05.1965 6 Ob 127/65
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